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7. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung 

vom 10.12.1990)

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg-GO- in Verbindung mit §§ 12 Abs. 2, 13 
Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Geset-
zes über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungs-
gesetz) sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabga-
bengesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat 
am 25.01.2010 folgende Satzung zur 6. Änderung der 
Friedhofsatzung vom 10.12.1990 beschlossen:

§ 1

§ 8 erhält folgende Fassung:

§ 8 Ruhezeit

Die Ruhezeit der Leichen und Aschen beträgt:

a) bei Kindern, die vor Vollendung 
    des 10. Lebensjahres verstorben sind 20 Jahre

b) bei Reihen- und Wahlgräbern 25 Jahre

c) bei Urnenreihen-  und Wahlgräbern 15 Jahre

§ 2
§ 12 erhält folgende Fassung:

§ 12 Wahlgräber
Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag auf die 
Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Nutzungs-
rechte an Urnenwahlgräbern werden auf Antrag auf die 
Dauer von 15 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Sie können 
nur anlässlich eines Todesfalls verliehen werden. Die 
erneute Verleihung eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag 
möglich.

§ 3
§ 15 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

§ 15 Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(5) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden  
      Größen zulässig:

a) stehende Grabmale bis zu einer Höhe von 0,70 m,
b) liegende Grabmale bis zur Größe der Grabstelle.

§ 4
§ 17 erhält folgende Fassung:

§ 17 Standsicherheit
Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen 
standsicher sein. Sie sind ihrer Größe entsprechend nach 
den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu 
fundamentieren und zu befestigen. Steingrabmale müssen 
aus einem Stück hergestellt sein und dürfen folgende 
Mindeststärken nicht unterschreiten:

Stehende Grabmale

bis 1,20 m Höhe: 14 cm
bis 1,40 m Höhe: 16 cm
ab 1,40 m Höhe: 18 cm

§ 2 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Februar 2010 in Kraft.

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Aitrach, den 25.01.2010
gez.
Kellenberger
Bürgermeister

Anmerkung

Die Beratungen des Gemeinderates zur Ausweisung von 
zusätzlichen Urnengräbern auf dem Friedhof Aitrach und 
den Gründen für die Änderung der Friedhofssatzung 
werden im nächsten Amtsblatt unter „Aktuelles aus der 
Gemeinderatssitzung vom 25. Januar 2010“ ausführlich 
dargestellt.

Amtliche Nachrichten
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Rückgabe von Lohnsteuerkarten

Ausgestellte Lohnsteuerkarten, die nicht mehr benötigt 
werden können bei der Gemeindeverwaltung zur Weiterlei-
tung an das Finanzamt Wangen abgegeben werden. Diese 
Lohnsteuerkarten werden dann in der „Statistik der ausge-
stellten Lohnsteuerkarten“ mit erfasst, was sich wiederum 
positiv auf den Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer 
für die Gemeinde auswirkt.

Rückgabe bitte an das Rathaus Aitrach, Einwohnermelde-
amt, EG, Zi. 15, oder direkt an das Finanzamt in Wangen.

Wir gratulieren zum Geburtstag

Unsere Mitbürgerin Frau Christa Maria 
Johanna Herget, Flößerstraße 24, feiert 
am 30. Januar ihren 70. Geburtstag.

Die Gemeinde gratuliert der Jubilarin recht 
herzlich und wünscht ihr alles erdenklich 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen und 
Wohlergehen.

Thomas Kellenberger, Bürgermeister

Wertstoffhof geöffnet

Am Samstag, den 30. Januar 2010 ist der Wertstoffhof, An 
der Chaussee 6, von 10:00 - 12:00 Uhr geöffnet.

Vom 01.12.2009 bis einschl. 31.03.2010 findet im Wert-
stoffzentrum Aitrach an den Samstagen keine Annahme 
von Grüngut und Sperrmüll statt.

Veranstaltungen im Februar 2010

Do. 11. 02.
Seniorenfasnet im Alten Pfarrhof Aitrach
20.30 Uhr Weiberball Turnhalle

Fr. 12.02.
18.00 Uhr Rathaussturm  

Sa. 13.02.
14.00 Uhr Fasnetsumzug
20.00 Uhr Zunftball Turnhalle

So. 14.02.
20.00 Uhr Männergarde-Contest Turnhalle

Mo. 15.02.
20.00 Uhr SWR3-Dance-Night Turnhalle

Di. 16.02.
13.30 Uhr Kinderball des 

    Fanfarenzug Aitrach e.V. Turnhalle
19.30 Uhr Kehraus Turnhalle

Fr. 19.02.

19.30 Uhr Hauptversammlung 
  DRK-Ortsverein Aitrach          Feuerwehrhaus

Belegung der öffentlichen Räumlichkeiten im 
Februar 2010

Im Februar sind an folgenden Terminen folgende 
öffentliche Räumlichkeiten wegen Veranstaltungen belegt 
(einschließlich Auf- und Abbauzeiten): 

(Änderungen vorbehalten)

10Internet: www.aitrach.de    e-mail: gemeinde@aitrach.de 
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Gemeindeverwaltung Aitrach
Telefon: 07565/9800-0 · Fax: 07565/5213

E-Mail: 

Internet: www.aitrach.de

Sprechzeiten:

Montag - Freitag   8.00 - 12.00 Uhr

Mittwoch auch    15.00 - 18.00 Uhr

Ärztlicher Notfalldienst

Sie erreichen den Ärztlichen Notdienst unter der einheitli-
chen Notrufnummer: 0180/1929287
Der Ärztenotdienst beginnt an Wochenenden immer am 
Freitag um 12.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr. 
Vor Feiertagen ist der Dienstbeginn immer am Vortag um 
12.00 Uhr. Notfallsprechstunden: Samstag und Sonntag 
10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Bei akuten Erkrankungen außerhalb dieser Zeiten ist eine 
telefonische Voranmeldung ratsam. Hausbesuche möglichst 
vormittags anmelden. Achtung: Versichertenkarte und 10,-- € 
bitte unbedingt bei Arztbesuch mitbringen!

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

30.01. und 31.01.2010
Zahnärztin Sigrid Kreher, Dr.-Berndl-Str. 1, Memmingen, 
Tel.: 08331/2944, Privat: 08331/86700

Apotheken-Notdienst
Am 28.01.2010
West-Apotheke, Eduard-Flach-/Ecke Wagnerstr. 28 ½ , 
Memmingen, Tel. 08331/62709
Kloster-Apotheke Rot a.d. Rot, 
Obere Str. 11, Tel.: 08395/93010
Am 29.01.2010
Stern-Apotheke, Kalchstraße 43, Memmingen, Tel.: 
08331/2875
Stadt-Apotheke, Marktplatz 47, Biberach, Tel.: 
07351/15030
Am 30.01.2010
Löwen-Apotheke, St. Josefs-Kirchplatz/ Container, 
Memmingen, Tel.: 08331/71378
Iller-Apotheke, Schmiedgässle 3, Aitrach, Tel.: 
07565/98070
Am 31.01.2010
Adler-Apotheke, Kramerstr. 11 Memmingen, Tel.: 
08331/2822
Umlachtal-Apotheke, Fischbacher Str. 19, Eberhardzell, 
Tel.: 07355/93160
Am 01.02.2010
Elefanten-Apotheke, Kalchstr. 8, Memmingen, Tel.: 
08331/2107
Gabler-Apotheke, Josef-Gabler-Str. 2, Ochsenhausen, Tel.: 
07352/8411
Am 02.02.2010
Siebendächer-Apotheke, Am Gerberplatz 7, 87700 
Memmingen, Tel.: 08331/3148
Weisskreuz-Apotheke, Bürgerturmstr. 19-21, Tel.: 
07351/72222
Am 03.02.2010
Einhorn-Apotheke, Kramerstr. 33, Memmingen, Tel.: 
08331/2347
Kloster-Apotheke, Bahnhofstr. 6, Ochsenhausen, Tel.: 
07352/91120

gemeinde@aitrach.de   

Am 04.02.2010
Marien-Apotheke, Augsburger Str. 15, Memmingen, Tel.. 
08331/2661
Wieland-Apotheke, Berliner Platz 1, Biberach, Tel.: 
07351/2606

Dienstwechsel der Apotheken ist täglich um 8.30 Uhr

Bestattungsarbeiten
Bei Sterbefällen ist das Standesamt Aitrach, während der 
üblichen Dienstzeiten, unter Tel.: 07565/9800-18 (Herr Roh-
rer) oder 9800-0 zu erreichen. Außerhalb der Dienstzeiten 
erhalten Sie die notwendigen Informationen unter Tel: 
914019. 

Bereitschaftsdienst Gasversorgung (Thüga)
Thüga Bad Waldsee, Tel: 07524/6049

Bereitschaftsdienst EnBW Biberach
Aitrach wird vom Bezirkszentrum Bad Wurzach, Oberried-
straße 19/1, Bad Wurzach, Tel: 07564/3403, Fax: 935736,
Hotline für Stromstörungen 0800/3629477

Öffnungszeit des Pfarrbüros, Frau Brändle: dienstags und 
freitags, 9.15 Uhr - 11.30 Uhr, direkte Telefonnummer nur 
zu dieser Zeit: 07565 / 94 341 94

Wochenspruch:
„Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen 
nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit.“ Daniel 9, 8

Donnerstag, 28. Januar
19.00 Uhr Jugendgruppe Skywalkers, Aitrach
20.00 Uhr Hauskreis, Tannheim

Sonntag, 31. Januar
9.15 Uhr Gottesdienst (Präd. Felkendorff), 

Aitrach
10.30 Uhr Gottesdienst (Präd. Felkendorff), 

Tannheim

Montag, 1. Februar 
9.30 !!  Uhr Spielgruppe, Aitrach
14.00 Uhr Bastelkreis, Aitrach

Mittwoch, 3. Februar 
14.45 Uhr Konfirmandenunterricht, Aitrach
20.00 Uhr Mitarbeiter-Schulung, Aitrach

Donnerstag, 4. Februar 
15.00 Uhr Kindergruppe, Aitrach
19.00 Uhr Jugendgruppe Skywalkers, Aitrach

Sonntag, 7. Februar
10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit Kirchencafe, 

Aichstetten

Bereitschaftsdienste

Kirchliche Nachrichten

Evan gelis che 
Kirch enge mein de A itrac h

88319 Aitrach, Illerstrasse 3, Telefon: 07565/5409, 
Fax: 07565/5981 e-mail: aitrach@evkirche-rv.de
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